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der LPGs und VEGs und ihrer Kooperationen mit den volks
wirtschaftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen. Sie 
fördern das Zusammenwirken der Genossenschaften und 
Volkseigenen Güter sowie der anderen Betriebe und Ein
richtungen des Territoriums im Interesse des Leistungs
wachstums aller Partner sowie die Anwendung des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts und die Durchführung 
von Leistungsvergleichen. Wichtiges Anliegen ist, auf die
sem Wege ungerechtfertigte Unterschiede im Produktions
und Effektivitätsniveaü zu überwinden.

Die Räte für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirt
schaft sollen darüber hinaus das Recht erhalten, dem Rat 
des Kreises Vorschläge zur Beschlußfassung über die Ent
wicklung der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft des Krei
ses zu unterbreiten. Das setzt jedoch eine höhere Qualität 
der Tätigkeit in den Arbeitsgruppen und Kommissionen der 
Räte für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft vor
aus. Zugleich ergeben sich auch höhere Anforderungen an 
die Arbeit des Rates des Kreises. Mit dem Übergang zur 
umfassenden Intensivierung der Landwirtschaft ist die Not
wendigkeit verbunden, den betriebswirtschaftlichen Fragen 
des einheitlichen Reproduktionsprozesses in stärkerem Maße 
Aufmerksamkeit zu widmen und die Kooperation zu för
dern. Besonders wächst die Verantwortung des Rates des 
Kreises für die organisierte Überleitung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts in die Praxis mit dem Ziel, hohe 
ökonomische und soziale Ergebnisse zu erreichen.

Die Neufassung des Gesetzes
über die örtlichen Volksvertretungen
erweitert Rechte und Pflichten der Abgeordneten

Es ist Ausdruck der gestiegenen Verantwortung der Abge
ordneten, wenn jetzt bei der Neufassung des Gesetzes über 
die örtlichen Volksvertretungen die Rechte und Pflichten 
der Volksvertreter und-der Ständigen Kommissionen weiter 
ausgebaut und die Verbindung der Abgeordneten mit ihren 
Arbeitskollektiven und den Bürgern im Wahlkreis staats
rechtlich exakter festgelegt wurden. Es wird auch die Ver
antwortung der örtlichen Staatsorgane auf den einzelnen 
Leitungsebenen — von der bezirksgeleiteten Industrie über 
die Verwirklichung des Wohnungsbauprogramms und die 
Material- und Energieökonomie bis zur kommunistischen Er
ziehung der jungen Generation — konkreter und differen
zierter formuliert. Ein weiteres Charakteristikum des Geset
zes ist der Ausbau der Rechte und Pflichten der Staatsorgane 
in den Städten und Gemeinden. In diesem Zusammenhang 
wird die Stellung und Verantwortung der Bürgermeister und 
ihre Unterstützung und Anleitung durch den Vorsitzenden 
des Rates des Kreises klar und eindeutig geregelt. Den Bür
germeistern kommt besondere Verantwortung zu bei der 
weiteren Ausgestaltung unserer Kommunalpolitik. Mit ihren 
oftmals langjährigen praktischen Erfahrungen, ihrem poli
tischen und fachlichen Wissen und ihren vielfältigen persön
lichen Kontakten zur Bevölkerung sind sie zusammen mit 
den Abgeordneten vielerorts zu einem vertrauensvollen Bin
deglied zwischen unserem Staat und seinen Bürgern gewor
den. Diese gute Entwicklung soll sich überall noch weiter 
ausprägen. Der Tätigkeit der Bürgermeister und der Aus
arbeitung von grundlegenden Materialien für ihre Tätig
keit sollten die Staats- und Rechtswissenschaftler gezielt 
ihre Aufmerksamkeit widmen.

Der entscheidende Ansatzpunkt für die praktische Um
setzung des Gesetzes ist seine Orientierung auf die umfas
sende Einbeziehung aller Bürger in die Vorbereitung und 
Kontrolle kommunaler Entscheidungen. Die gesetzlichen Re
gelungen basieren auf dem festen Vertrauensverhältnis 
zwischen Staat und Bevölkerung, und sie sind darauf gerich
tet, es weiter auszuprägen. Jede staatliche Tätigkeit ist zu
erst Wirken für die und mit den Menschen, ist Menschenfüh
rung.

Die Empfehlungen des Staatsrates zur Arbeit mit den 
Eingaben vom 4. März dieses Jahres haben zu einer noch 
deutlicheren Hinwendung zu einer bürgernahen Arbeits
weise geführt. Immer besser wird erkannt: Eingaben der 
Bürger sind Ausdruck ihres Vertrauens zu den staatlichen 
Organen, und so sind sie zu behandeln. Für die weitere Ent
faltung der demokratischen Mitarbeit der Bürger ist wesent
lich, die umfassende Information über den Inhalt der Ge
setze und Beschlüsse sowie über Entscheidungen und Maß
nahmen der örtlichen Staatsorgane zu entwickeln. Konkrete 
Information ist Vorbedingung jeder konstruktiven Mitar
beit. Das Wissen um Aufgaben und Zusammenhänge för
dert in entscheidendem Maße die Bereitschaft der Bürger 
mitzusprechen und aus eigener Kraft in Ordnung zu brin

gen, was noch nicht in Ordnung ist. Diese mobilisierende 
Losung gilt für alle Bereiche.

Die Qualität staatlicher Arbeit wird an den tatsächlichen 
Ergebnissen gemessen. Ein solcher Arbeitsstil schließt als 
selbstverständliches Element die auf Veränderung drän
gende Kritik und Selbstkritik und den Meinungsstreit ein. 
Als wichtig erweist sich, stets darauf zu achten, unter dem 
Druck von Einzelfragen und der vielfältigen täglichen An
forderungen nicht die Verantwortung für das Ganze, für die 
gesellschaftlichen Gesamtzusammenhänge aus den Augen 
zu verlieren.

Mit der zunehmenden Verantwortung der örtlichen 
Staatsorgane für die Lösung der eng miteinander verfloch
tenen gesellschaftlichen Prozesse erhöht sich naturgemäß 
der Anspruch an die Kader. Sie gründlich auszubilden und 
von Anbeginn zu einem volksverbundenen Arbeitsstil zu be
fähigen, sie gut zu kennen und nach ihrer Leistung zu be
urteilen sind wichtige Kriterien.

Spricht man heute mit erfolgreichen Kommunalpolitikern 
und macht sich mit ihrer Arbeit vertraut, so stößt man — bei 
aller Unterschiedlichkeit ihrer Verantwortungsbereiche — auf 
eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Sie handeln in gründli
cher Kenntnis der Partei- und Regierungsbeschlüsse verant
wortungsbewußt zum Wohle ihrer Bürger. Sie haben die Fä
higkeit entwickelt, die Aufgaben in der Regel gemeinsam 
mit der 'Bevölkerung zu beraten und durchzusetzen, fein
fühlig auf jede Anregung für ihre kommunalpolitische Tä
tigkeit zu reagieren und Ideen effektiv in praktische Ergeb
nisse umzusetzen. Sie sind unversöhnlich gegenüber Män
geln und haben bei jeder ihrer Entscheidungen für ihre Ge
meinde oder die Stadt immer auch die ganze Gesellschaft im 
Blick. Sie denken intensiv über die Ursachen herangereif
ter Entscheidungen nach und beachten rechtzeitig die daraus 
resultierenden Folgerungen. Sie nutzen die guten Beispiele, 
um die besten Erfahrungen wirksam zu verallgemeinern.

In der Praxis zeigt sich heute mehr denn je, daß für je
den Staatsfunktionär — unabhängig von seinem Ressort — 
die Einheit von politischem und fachlichem Können die erste 
Voraussetzung erfolgreicher Tätigkeit ist.

Die sozialistische Rechtssicherheit —
eine große Errungenschaft des Arbeiter-und-Bauern-Staates

Angesichts einer aus der sozialen Verelendung der Massen 
wachsenden grausamen Eskalation von Gewalt und Bruta
lität im öffentlichen Leben kapitalistischer Länder, ange
sichts von sprunghaft steigender Kriminalität, Jugendkri
minalität und Wirtschaftsverbrechen, angesichts grassieren
der Unsicherheit auf Straßen und in Wohnbereichen in den 
Ländern des Kapitals wird heute um so deutlicher, welch 
kostbare Errungenschaft die hohe Rechtssicherheit in unse
rer sozialistischen Gesellschaft darstellt. Der Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts der BRD konnte bereits vor einem 
Jahr in einem Aufsatz (Die Welt vom 17. Mai 1984) nicht 
umhin festzustellen, daß in seinem Land die Kriminalität 
eines Tages möglicherweise eine ähnliche Rolle spielen wird, 
wie im Mittelalter die Pest und die Pocken.

Für die Bürger der DDR ist die Tatsache, in den sicheren 
Verhältnissen unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht in Ruhe 
und Geborgenheit leben und arbeiten zu können, längst zu 
einer selbstverständlichen Lebensqualität geworden. Mit dem 
sozialistischen Recht schützt unser Staat die Errungenschaf
ten aller Werktätigen.

Die Geschichte unserer Republik ist ein überzeugender 
Beweis dafür, daß die Arbeiterklasse unter Führung ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei und im Bündnis mit allen 
Werktätigen ihren gemeinsamen Grundinteressen verbind
liche rechtliche Normen zu geben vermag und diese auch 
wirksam zu realisieren versteht. Das war und ist zu keiner 
Zeit eine leichte Aufgabe, vollzog sich doch das Werden und 
Wachsen der DDR in unversöhnlichen Klassenauseinander
setzungen mit dem Imperialismus an der Trennlinie der bei
den Gesellschaftssysteme.

Es gehört zu den unumstößlichen Erfahrungen der, Ge
schichte unseres sozialistischen Staates, daß zwischen der 
allseitigen Stärkung des Sozialismus, dem Wirksamwerden 
aller seiner Potenzen und der Ausprägung der sozialistischen 
Rechtssicherheit ein - untrennbarer Zusammenhang besteht. 
Ihre verfassungsmäßigen Grundrechte auch im Alltag gesi
chert zu wissen und von der Gesellschaft und ihren Institu
tionen gerecht behandelt zu werden, ist — wie sich immer 
wieder zeigt — eine wesentliche Voraussetzung für die Be
reitschaft der Bürger, Mitverantwortung für die Lösung ge
sellschaftlicher und staatlicher Aufgaben zu übernehmen. 
Diese Erfahrung stellt eine ständige Herausforderung an die


